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Ansprechperson der Landesregierung Berlin 
für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
		                                     
Förderung von Mikroprojekten PRIDE SOMMER 2024
Hinweise zum Verfahren
1. Ablaufplan im Überblick
Bitte beachten Sie: Der folgende Ablaufplan dient Ihrer Orientierung und der Veranschaulichung des Antragsverfahrens. Änderungen sind aus verschiedenen Gründen möglich. 
a) Aufforderungsemail zur Antragstellung mit Termin für ein Vorgespräch zur Besprechung der Bewerbung (Konzept und Finanzierungsplan).
b) Erfolgreiche IBV-Bewerber*innen stellen Zuwendungsantrag an APQB / SenASGIVA
c) Nach Eingehen des vollständigen Zuwendungsantrags innerhalb der zur Prüfung nötigen Zeit: APQB / SenASGIVA prüft Antrag zuwendungsrechtlich und erstellt ggf. Vorschussbescheid bzw. abschließenden Bewilligungsbescheid.
d) Nach Ergehen des Zuwendungsbescheids oder nach Genehmigung vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch AP QB / SenASGIVA: Projektmaßnahmen können begonnen werden.
e) Bis 15.12.2024: Zuwendungsempfänger*innen führen Projektmaßnahmen durch und verausgaben Mittel. Bitte beachten Sie, dass die Umsetzung der PRIDE Maßnahmen im Zeitraum 01.06 bis 16.09.2024 zu erfolgen hat.

2. Verfahren und Vorgehensweise im Einzelnen:
1. Die Antragstellung für eine Projektförderung im Rahmen des Mikroprojektefonds Pride Sommer 2024, aus Mitteln der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung (SenASGIVA), erfolgt über das FAZIT-Online-Verfahren.

2. Zunächst müssen Sie als Träger in der Berliner Transparenzdatenbank registriert sein bzw. die schon nach der Registrierung zugeteilte ID abrufen. Erst dann kann die Anmeldung in FAZIT erfolgen. Mit dem nachfolgenden Link gelangen Sie zur Berliner Transparenzdatenbank:mhttps://www.berlin.de/buergeraktiv/informieren/transparenz/transparenzdatenbank/index.cfm?dateiname=start.cfm&anwender_id=5&login=transparenz  
3. Mit diesem Link gelangen Sie zum Fazit Onlineformular: 
https://www.fazit-online.verwalt-berlin.de/ 

4. Der erste Schritt sind Finanzierungsplan und Honorarkosten (und/oder falls zutreffend Stellenplan): Auf der Plattform FAZIT unter https://www.fazit-online.verwalt-berlin.de/ finden Sie die jeweiligen Formulare. 
Wählen Sie beim Ausfüllen als Behördenkennzeichen bitte „LAD“, geben als Platzhalter für die Projektnummer vorläufig „XXX“ ein und speichern das jeweilige Dokument als PDF ab, indem Sie „weiter“ klicken und dann „[Finanzierungsplan/Honorarkostenübersicht/Stellenplan] anzeigen / drucken“ wählen. 
Schicken Sie mir bitte diese Dokumente, sobald es Ihnen möglich ist, vorab an ap_queeres_berlin@senjustva.berlin.de .

5. Füllen Sie dann das angehängte Formular Projektkonzept aus und senden es mir ebenfalls zu an ap_queeres_berlin@senjustva.berlin.de .

6. Nach positiver Vorprüfung teile ich Ihnen Ihr Geschäftskennzeichen (GKZ) mit.

7. Dann können Sie den Projektantrag wie folgt förmlich stellen:

a. Laden Sie dazu den Zuwendungsantrag mit Anlagen (Finanzplan, ggf. Stellenplan/Honorarkosten, falls schon vorhanden Anlage Projektkonzept sowie die Kooperationsvereinbarung mit dem jeweiligen Bezirk) unter Verwendung des zugeteilten GKZ auf FAZIT hoch. Die Masken müssen vollständig ausgefüllt und die entsprechenden Dokumente in FAZIT hochgeladen werden. Eine kurze Benachrichtigung an mich, ap_queeres_berlin@senjustva.berlin.de , dass der Antrag hochgeladen wurde, hilft uns sehr.
b. Schicken Sie parallel unbedingt die rechtsverbindlich unterschriebenen Dokumente im Original an:

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung 
Ansprechperson der Landesregierung Berlin für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (APQB) - Zuwendungssachbearbeitung -
Salzburger Str. 21-25
10825 Berlin

c. Sobald der Antrag in FAZIT hochgeladen ist und die Unterlagen rechtsverbindlich unterschrieben vorliegen, gilt der Antrag als formal gestellt.

8. Sie können (!) einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn stellen. Sie könnten dann ab dem genehmigten Zeitpunkt bereits Maßnahmen im Projekt umsetzen, bis Sie einen Bewilligungsbescheid erhalten. Schreiben Sie dazu eine formlose Mail an ap_queeres_berlin@senjustva.berlin.de und begründen Sie, warum ein Maßnahmenbeginn vor der endgültigen Antragsbewilligung notwendig ist. Bitte kreuzen Sie in Ihrem Antrag bei FAZIT ebenfalls das Feld vorzeitiger Maßnahmenbeginn an und hinterlegen Sie die Begründung.
Bitte beachten Sie: Bei positivem Bescheid müssten Sie als Träger für die Ausgaben bis zur Bewilligung zunächst selbst aufkommen, entstandene Kosten können jedoch rückwirkend zu dem Datum des vorzeitigen Maßnahmenbeginns im Rahmen der Mittelverwendung abgerechnet werden. Auch können Verträge abgeschlossen werden etc. Die Bewilligungsbehörde ist durch die Zulassung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns nicht dazu verpflichtet, die Maßnahme letztlich zu bewilligen!
9. APQB / SenASGIVA, Bereich Zuwendungen prüft Ihren Antrag zuwendungsrechtlich und erstellt einen Bewilligungsbescheid für das Jahr 2024 aus. 
3. Wichtige und grundsätzliche Hinweise zur Projektförderung
· Es gibt keinen Anspruch auf eine Förderung.
· Alle Maßnahmen müssen bis spätestens 15.12.2024 abgeschlossen sein.
· Im Übrigen gelten die Bestimmungen aus § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (Vordrucke abrufbar unter: https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/downloads/artikel.6391.php ). 
· Bitte beachten Sie das bestehende Neutralitäts- und Zurückhaltungsgebot. Die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung macht keine Wahlwerbung oder positioniert sich für oder gegen einzelne Parteien. Daher können politische Aktionen (z.B. Demonstrationen, politische Paraden, politische Reden o.ä.) nicht gefördert werden.
· Im Rahmen der Umsetzung des Projektes muss stets auf die Förderung von der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung durch die Verwendung der Logos (SenASGIVA) und durch den Schriftzug Ansprechperson Queeres Berlin aufmerksam gemacht werden. Dies gilt bspw. bei Flyern, Plakaten, Planen, Beuteln, Pressemitteilungen, Webseiten usw. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/lsbti/projektfoerderung/ bzw. https://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/lsbti/artikel.1418301.php 
· Kooperationsvereinbarung mit dem Bezirk bzw. Träger der genannten Regelstrukturen: Bei Antragstellung muss diese Vereinbarung mit eingereicht und bei FAZIT hochgeladen werden (Inhalt: konkrete Darstellung, wie Zusammenarbeit zur Förderung des Projekts im Bezirk ausgestaltet sein soll).
· Im Fall der Einrichtung einer Stelle: Aufgrund des Datenschutzes bitten wir, in den Stellenplänen, Personalbögen und Stellenbeschreibungen auf die Angabe von Namen verzichten. Es können selbst gewählte Personalnummern verwendet werden, die in einer separaten Liste den tatsächlichen Namen zugeordnet sein sollten. Bitte diese Liste zunächst NICHT an die APQB / SenASGIVA senden, aber für ggf. notwendige Rückfragen oder Prüfungen bereithalten.
· Datenschutzrechtliche sowie vergaberechtliche Bestimmungen sind eigenverantwortlich stets einzuhalten und zu beachten. 
· Sechs Monate nach Projektende wird ein Kurz-Sachbericht mit Verwendungsnachweisen fällig – weitere Informationen hierzu folgen.
4. Hinweise zum Finanzierungsplan
· [bookmark: _GoBack]Eigenmittel: Vorhandene Geldmittel der Antragstellenden sind immer vorrangig einzusetzen. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Anteilsfinanzierung mit 2 % Eigenmitteln. Die Zuwendung darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die vorgesehenen eigenen Mittel der Zuwendungsempfänger*innen und ggf. Mittel Dritter verbraucht sind. Die Zuwendungen der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung sind grundsätzlich nachrangig einzusetzen. Eine Vollfinanzierung ist grundsätzlich nicht möglich. 
· Pauschalen sind generell nicht förderfähig, weder als Honorare noch als Vergütung.
· Verpflegung sind ebenfalls grundsätzlich nicht förderfähig. 
· Honorare: Die Honorarmittel sind auf der Grundlage entsprechender Verträge und Qualifikationsnachweise mit Einzelpersonen unter Beachtung der Bandbreitenregelung der Senatsverwaltung für Finanzen (vgl. Rundschreiben IV Nr. 61/2019 vom 11.10.2019) zu verwenden. Aus den Verträgen müssen Art und Umfang der Leistung, die vereinbarte Zeit und die Vergütung der Leistung hervorgehen. Ein Nachweis zur Qualifikation von Honorarempfänger*innen ist aktenkundig zu machen. Honorarempfänger*innen haben die vorgesehenen Arbeiten selbst zu erbringen und dürfen sie auch nicht delegieren, wenn Teile des Honorars abgetreten werden (vgl. § 613 BGB).
· Bitte differenzieren Sie in Ihrem Finanzierungsplan zwischen Dienstleistungen und Honoraren. Beachten Sie, dass Pauschalen als Vergütung nicht förderfähig sind. Bitte beachten Sie die Bandbreitenregelung der Senatsverwaltung für Finanzen (s.o.).
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